
 

 

 
½ Caritas Behindertenhilfe 

und Psychiatrie e.V. 
Reinhardtstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 030 284447-822 
Telefax 030 284447-828 
cbp@caritas.de 

 
½ Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Hermann-Blankenstein-Str. 30 
10249 Berlin 
Telefon 030 206411-0 
Telefax 030 206411-204 
bundesvereinigung@lebenshilfe.de 

 
½ Bundesverband anthroposophisches 

Sozialwesen e.V. 
Schloßstraße 9  
61209 Echzell-Bingenheim 
Telefon 06035 6092-10 
Telefax 06035 6092-170 
bundesverband@anthropoi.de 

 
½ Der evangelische Fachverband  

für Teilhabe e.V. (BeB) 
Invalidenstr. 29 
10115 Berlin 
Telefon 030 83001-270 
Telefax 030 83001-275 
info@beb-ev.de 

 
½ Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
Telefon 0211 64004-0 
Telefax 0211 64004-20 
info@bvkm.de 

Medienmitteilung 
 
Beitragssatzstabilisierungsgesetz: 
Gesundheitsreform führt  
zu Versorgungslücken  

 

Fachverbände warnen vor schlechter Hilfsmittelversorgung 
für Menschen mit Behinderung 

 

Berlin, 11. Juni 2026 Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
sehen beim GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz deutlichen Nach-
besserungsbedarf. Der Bundestag muss das morgen beginnende  
parlamentarische Verfahren nutzen, um drohende Versorgungslücken 
zu schließen.  

Besonders kritisch sind die geplanten Änderungen bei den Hilfsmitteln. 
Ein Rollstuhl, ein Hörgerät oder ein Sprachcomputer sind für Menschen 
mit Behinderung unverzichtbar. Sie entscheiden darüber, ob eine Per-
son mobil ist, sich verständigen, lernen, arbeiten und am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen kann. Die Fachverbände warnen deshalb davor, 
die Festbeträge auszuweiten und die Versorgung mit Hilfsmitteln damit 
stärker an pauschalen Preisgrenzen auszurichten. Das birgt die Gefahr, 
dass komplexe Versorgungsbedarfe unberücksichtigt bleiben und Be-
troffene häufiger um eine passende Versorgung streiten oder zusätzli-
che Kosten selbst tragen müssen.  

Weiteren Nachbesserungsbedarf gibt es bei der Familienversicherung: 
Sie muss für Eltern behinderter Kinder auch beitragsfrei bleiben, wenn 
das Kind älter als 7 Jahre ist. Die Ausfallzeiten sind bei Familien mit be-
hinderten Kindern aufgrund des länger bestehenden und aufwändigeren 
Pflege- und Unterstützungsbedarfs wesentlich länger als bei Kindern 
ohne Behinderung. 

Schließlich sollte auch die Einnahmenseite der gesetzlichen Kranken-
versicherung gestärkt werden. Versicherungsfremde Leistungen müssen 
daher endlich aus Steuermitteln finanziert werden, ohne dass gleichzei-
tig der Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds gekürzt wird. Die Bei-
träge überwiegend durch Einsparungen in der Versorgung und bei den 
Versicherten zu stabilisieren, ist zu kurz gedacht.  
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Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren rund 90 Prozent der 
Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfa-
cher Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der Zusammenarbeit der Fachver-
bände für Menschen mit Behinderung ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde so-
wie zum Recht auf Selbstbestimmung und auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Mehr Informationen unter:  
www.diefachverbaende.de 

http://www.diefachverbaende.de/

